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Swiss Recycling 
Obstgartenstrasse 28 

8006 Zürich 
Tel. 044 342 20 00 

info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch 

Da die Schweiz nicht Mitglied der Europäi-
schen Union ist, sind die Regelungen der 
EU über Verpackungen für unser Land 
nicht bindend. Dennoch sind die Behörden 
im Interesse eines unbehinderten Waren-
austausches mit dem Ausland bestrebt, 
die nationalen Vorschriften mit den Regeln 
der EU zu harmonisieren. Die schweizeri-
sche Gesetzgebung im Unterschied zu 
jener von Nachbarländern wie Frankreich 
zielt nicht direkt auf sämtliche Verpackun-
gen: Eine generelle Verpackungsver-
ordnung gibt es hierzulande nicht und 
es ist aktuell auch keine solche geplant.  

Hingegen gibt es Vorschriften, welche ge-
wisse Verpackungsarten oder -
eigenschaften betreffen. So sind im 
Schweizer Umweltschutzgesetz (USG), 
insbesondere Art. 30 bis 30e, 32/32a bis 
Kapitel Abfälle als auch in der Chemika-
lien-Risikoreduktions-Verordnung einige 
Bestimmungen enthalten, die für Verpa-
ckungen relevant sind. Am meisten ökolo-
gisch motivierte Vorschriften gelten bezüg-
lich Verpackungen im Bereich Getränke 
(VGV, Verordnung über Getränkeverpa-
ckungen). Allerdings sind dort Milchpro-
dukte nicht mit inbegriffen. Ein Vorentwurf 
zur Revision des USG im Rahmen einer 
parlamentarischen Initiative wird zurzeit 
diskutiert. 

Recyclingsysteme in der Schweiz 
Die Kosten der Abfallentsorgung sind nach 
dem Verursacherprinzip zu tragen (vgl. 
USG Art. 2). Das Recycling der verwertba-
ren Abfälle wird in der Regel durch eine 
vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) 

oder einen vorgezogenen Recyclingbeitrag 
(VRB) finanziert und die Entsorgung der 
übrigen Siedlungsabfälle durch eine Ge-
bühr auf den Kehrichtsack.  
 
Im Verpackungsbereich ist momentan 
lediglich die vorgezogene Entsor-
gungsgebühr auf Glasflaschen gesetz-
lich vorgeschrieben. Freiwillige, privat-
wirtschaftliche Systeme nehmen sich der 
Verwertung von PET-Getränkeflaschen 
(PET Recycling Schweiz), Aluminiumdo-
sen (Igora Genossenschaft) und Weiss-
blechbüchsen (Ferro Recycling) an. Die 
Hersteller, Importeure und Händler zahlen 
die vorgezogenen Recyclingbeiträge an 
die zuständige Organisation.  
Damit der Recycling-Kreislauf funktioniert, 
braucht es das Zusammenspiel verschie-
dener Akteure der Wertschöpfungskette. 
Das ganze Recyclingsystem inklusive 
Qualität des Rezyklats wird dabei von ei-
ner Organisation überwacht, betrieben und 
finanziell geregelt. Die folgenden Recyc-
lingorganisationen zeigen sich dafür  
zuständig (über Verpackungen hinaus):  

• Ferro-Recycling für Stahlblechver-
packungen 

• Igora für Aluminiumverpackungen 
• Inobat für Batterien und Akkumula-

toren 
• PET-Recycling Schweiz für PET-

Getränkeflaschen 
• SENS für Elektro- und Elektronikge-

räte und Leuchtmittel 
• Swico für Elektro- und Elektronikge-

räte 
• VetroSwiss für Glas 

Rezyklierbarkeit von Verpackungen in der Schweiz 
 
                                    Vorschriften, Definition, Beschriftung 

 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/de
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/299/20080101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-299-20080101-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/299/20080101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-299-20080101-de-pdf-a.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallglossar/vorgezogene-entsorgungsgebuehr.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallglossar/vorgezogener-recyclingbeitrag.html
https://www.petrecycling.ch/de/home
https://igora.ch/
https://ferrorecycling.ch/
https://ferrorecycling.ch/
https://ferrorecycling.ch/
https://igora.ch/
https://www.inobat.ch/
https://www.inobat.ch/
https://www.petrecycling.ch/
https://www.petrecycling.ch/
https://www.erecycling.ch/
https://www.erecycling.ch/
http://www.swicorecycling.ch/
http://www.swicorecycling.ch/
https://www.vetroswiss.ch/
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Für Textilien, Papier und Karton besteht 
bislang kein System, das nach Erweiterter 
Produzenten Verantwortung (EPV) finan-
ziert ist.  

Für Kunststoff-Verpackungen und Geträn-
kekarton ist aktuell im Rahmen des Projek-
tes Sammlung 2025 ein System im Auf-
bau. Ziel ist dabei, ein konsumenten-
freundliches und national koordiniertes 
Sammelsystem für Kunststoff-
Verpackungen und Getränkekartons auf 
freiwilliger Basis zu schaffen, welches Sy-
nergien optimal nutzt und alle Akteure der 
Wertschöpfungskette dank der Erweiterten 
Produzentenverantwortung (EPV) mitein-
schliesst. Mit dem Unterzeichnen des 
Pacts "Kreisläufe für Kunststoff-
Verpackungen und Getränkekartons 
schliessen" haben sich diverse Organisati-
onen entlang der ganzen Wertschöpfungs-
kette zur Schaffung dieses Ziels bekannt. 
Swiss Recycling arbeitet im Projektteam 
und mit den Partnern intensiv an der Um-
setzung.  
 
Weitere Infos: 
www.swissrecycling.ch/de/firmen/drehsche
ibe-kreislaufwirtschaft#c7839   

 
Theoretische vs. praktische  
Rezyklierbarkeit 
Rezyklierbarkeit ist die Basis für eine sinn-
volle Separatsammlung. Um die Rezyklier-
barkeit von Verpackungen / Produkten  
sicherzustellen, sind folgende Punkte es-
senziell:  

• Technische Machbarkeit des  
benötigten Recyclingprozesses 

• Dauerhaft gesicherte Nachfrage im 
Sekundärmarkt des Rezyklats 

• Öko-Effzienz-Perspektive: Die Ver-
packung bzw. das Produkt muss 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll 
rezykliert werden können.  

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen der theoretischen und der tatsächli-
chen bzw. praktischen Rezyklierbarkeit.  
 
Theoretische Rezyklierbarkeit bedeutet, 
dass die Verpackung bzw. das Produkt 
theoretisch gemäss den aktuellen Design 
for Recycling -Guidelines rezykliert werden 
kann.  
 
Damit aus der Theorie eine tatsächliche 
bzw. praktische Rezyklierbarkeit werden 
kann, muss die Infrastruktur für die Samm-
lung, Sortierung und Verwertung eines 
Produktes / einer Verpackung im jeweili-
gen Land vorhanden sein. Zudem muss 
ein entsprechender Sekundärmarkt für das 
Rezkylat bestehen, der Umweltnutzen ge-
geben und das Konsument*innenverhalten 
geklärt sein. Eine praktische Rezyklierbar-
keit besteht in der Schweiz beispielsweise 
für PET-Getränkeflaschen, Alu-Dosen, 
Weiss- und Stahlblech, Elektrogeräte, Bat-
terien oder Glas etc. 
 
Übergeordnete Empfehlungen für Verpa-
ckungen 
Für Verpackungen empfehlen wir, sich gene-
risch an folgende Empfehlungen zu halten: 

• Übergeordnete Anpassungen  
(z.B. Verpackung weglassen oder auf 
Mehrweg umstellen) prüfen. 

• Verpackungsmaterial und -grösse  
prüfen. 

• Mono-Materialien einsetzen. 
• Rezyklat einsetzen. 
• Mehrere Materialien: Die Trennbarkeit 

und damit die spezifischen Aufberei-
tungsprozesse (z.B. über Dichte) be-
achten. 

• Leime: Möglichst wenig einsetzen; auf 
die Ablösbarkeit der Leime achten (z.B. 
Wasserlöslichkeit). 

• Verschlüsse: Materialien und Grösse, 
welche die Trennbarkeit in den Aufbe-
reitungsprozessen ermöglichen. Mög-
lichst aus gleichem Material wie die 
restliche Verpackung. 

https://www.circular-economy.swiss/sammlung-2025/
https://swissrecycling.ch/de/aktuell/detail/kreislaeufe-fuer-kunststoff-verpackungen-und-getraenkekartons-schliessen-1
https://swissrecycling.ch/de/aktuell/detail/kreislaeufe-fuer-kunststoff-verpackungen-und-getraenkekartons-schliessen-1
https://swissrecycling.ch/de/aktuell/detail/kreislaeufe-fuer-kunststoff-verpackungen-und-getraenkekartons-schliessen-1
http://www.swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7839
http://www.swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7839
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• Etiketten, Sleeves: Ganz verzichten 
oder so klein wie möglich halten. Mate-
rialien und Grösse, welche die Trenn-
barkeit in den Aufbereitungsprozessen 
ermöglichen. Möglichst aus gleichem 
Material wie die restliche Verpackung. 

• Farben: Möglichst helle und transpa-
rente Farben (insbes. bei Kunst-
stoffverpackungen) wählen. Druck 
möglichst klein halten. 

• Additive: Kein Einsatz von Additiven; 
wenn unverzichtbar: Vorgängige Prü-
fung vornehmen / konsultieren. 

• An Branchenempfehlungen mitarbeiten, 
diese im Sinne der Erweiterten Produ-
zentenverantwortung berücksichtigen. 
( Partner der Drehscheibe Kreis-
laufwirtschaft werden) 

Berücksichtigen Sie dabei Design-Grundsätze 
sowie die material-/produktspezifischen Emp-
fehlungen (siehe unten).  
 
Auslobung und Rezyklierbarkeits-Tests 
Um festzustellen, ob die eigene Verpackung 
bzw. das eigene Produkt tatsächlich oder nur 
theoretisch rezyklierbar ist, gibt es die folgen-
den Möglichkeiten.  
 
Für Kunststoffverpackungen:  

1. Orientieren Sie sich an Schweizer  
Guidelines: Im Rahmen der Dreh-
scheibe Kreislaufwirtschaft wurden 
«Design4Recyling»-Guidelines für 
Kunststoff-Verpackungen entwickelt.  

2. Lassen Sie Ihre Kunststoffverpa-
ckung prüfen: z.B. bei RecyClass, ei-
ne Initiative der Plastic Recyclers Eu-
rope, hat auf wissenschaftlichen Tests 
basierende «Design for Recycling»-
Guidelines für Kunststoffverpackungen 
entwickelt, nach denen Verpackungen 
auf ihre tatsächliche Rezyklierbarkeit 
getestet werden können.  

3. Für Kunststoff-Folien (flexible Ver-
packungen: Prüfen Sie Ihre Kunst-
stoffverpackung mit Ceflex oder Re-
cyClass. 
 

Für Papier- und Kartonverpackungen:  
1. Orientieren Sie sich an den 

4evergreen-Guidelines.  

2. Lassen Sie Ihre Papier- oder Karton-
Verpackung testen beim RPK: Die 
technische Kommission des Vereins 
Recycling Papier und Karton nimmt 
verschiedene Prüfungen zur Recycling-
fähigkeit von Papier- und Kartonpro-
dukten vor. Diese Beurteilung bezieht 
sich in jedem Fall auf die Verwertung in 
den Papier- und Kartonfabriken Aare-
papier AG, Perlen Papier AG, Thurpa-
pier AG und der Model Group Schweiz.  

 
Für alle Verpackungen:  

1. Orientieren Sie sich an Guidelines 
(nicht abschliessend): 

a. FH Campus Wien 
b. RecyClass 
c. Netherlands Institute for  

Sustainable Packaing 
d. (materialspezifisch siehe 

oben) 
2. Lassen Sie Ihre Verpackung testen 

bei (nicht abschliessend): 
a. Cyclos HTP.  
b. Circular Analytics 
c. Direkt bei einem Recycling-

Unternehmen (je nach  
Material) 

3. Werden Sie Partner der Drehscheibe 
Kreislaufwirtschaft und treiben Sie 
die praktische Rezyklierbarkeit aktiv 
voran.  

 
Beschriftung von Verpackungen/Produkten 
In der Schweiz gibt es rechtlich keine Vor-
schrift darüber, was betreffend Entsorgung 
auf einem Produkt bzw. dessen Verpa-
ckung stehen muss. 
 
Allerdings gelten die Verpackungsbeschriftun-
gen auch als Werbeaussagen (z.B. «Verpa-
ckung recycelbar») und dabei gilt es das Bun-
desgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) zu beachten. Dieses schreibt vor, dass 
Informationen (Angaben), die an die Konsu-
ment*innen vermittelt werden, richtig und wahr 
sein müssen (Wahrheitsgebot) und nicht irre-
führend sein dürfen (Irreführungs- und Täu-
schungsgebot). Wenn eine Verpackung als 
«recycelbar» gekennzeichnet wird, muss in der 

https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628
https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628
https://www.circular-economy.swiss/design4recycling-plastics/
https://recyclass.eu/get-certified/
https://guidelines.ceflex.eu/
https://recyclass.eu/get-certified/
https://recyclass.eu/get-certified/
https://4evergreenforum.eu/about/guidelinesandprotocol/
https://www.altpapier.ch/d/material
https://www.fh-campuswien.ac.at/forschung/kompetenzzentren-fuer-forschung-und-entwicklung/kompetenzzentrum-fuer-sustainable-and-future-oriented-packaging-solutions/circular-packaging-design-guideline.html
https://recyclass.eu/
https://kidv.nl/home/en/
https://kidv.nl/home/en/
https://www.cyclos-htp.de/leistungen/pr%C3%BCfung-testierung/
https://circularanalytics.com/
https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628
https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7628
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/223_223_223/de
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Schweiz also eine tatsächliche Recyclingsitua-
tion bestehen. Sprich die Konsument*innen 
müssen die Möglichkeit haben, die Verpa-
ckung der entsprechenden Sammlung und 
somit dem Recycling zuzuführen. 
 
Die ISO-Norm 14020 gibt auf internationaler 
Ebene eine Grundlage zur Anleitung von Um-
weltkennzeichnung und Umweltdeklaration von 
Produkten an. Zudem wurde auf europäischer 
Ebene der Entwurf einer Verordnung vorge-
legt, welcher Unternehmen dazu verpflichtet, 
ihre Angaben zum ökologischen Fussabdruck 
ihrer Produkte / Dienstleistungen anhand stan-
dardisierter Quantifizierungsmethoden zu be-
legen (Green Claims Richtlinie). Ziel ist es, 
die entsprechenden Angaben in der gesamten 
EU zuverlässig, vergleichbar und überprüfbar 
zu machen und so „Greenwashing“ (d. h. die 
Vermittlung eines falschen Eindrucks der Um-
weltauswirkungen eines Unternehmens) zu 
verhindern. 
 
Zusammenfassend sollten Claims bezüg-
lich Umwelt nicht irreführend, sondern be-
gründet und überprüfbar sein. Die Eigen-
schaft muss real und darf nicht nur hypothe-
tisch gegeben sein – sprich darf keine theore-
tische, sondern nur eine tatsächliche Rezyk-
lierbarkeit kommuniziert werden.  
 
Empfehlungen für die Beschriftung 
Swiss Recycling stellt eine Palette von Re-
cycling-Piktogrammen bereit. Dabei be-
steht der Anspruch, dass landesweit die-
selben Piktogramme verwendet werden 
und damit die korrekte Entsorgung zu er-
leichtern und fördern. Diese Piktogramme 
stehen in eckigen und runden Rahmen auf 
www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogra
mme zum Download zur Verfügung. Die 
Verwendung dieser Piktogramme ist frei-
willig. 
 
Tipp 1: Eine Produkteverpackung sollte 
Hinweise auf den in der Schweiz ange-
strebten Entsorgungsweg der einzelnen 
Verpackungsteile und des Produktes ha-
ben. Der Entsorgungsweg des verpackten 
Produktes kann unter Umständen auch auf 
diesem selbst abgedruckt werden. Die 

Kennzeichnung kann mittels Piktogramme 
erreicht werden. 
 
Tipp 2: Die Kennzeichnung soll auf der am 
besten sichtbaren Verpackung angebracht 
werden, idealerweise zusammen mit textli-
chen Hinweisen dazu, welche Bestandteile 
wie gesammelt und entsorgt werden müs-
sen. 
 
Tipp 3: Es gilt möglichst alle Produktteile 
zu beschriften (z.B. Joghurtbecher: 
Banderole, Becher und Deckel). Bei meh-
reren Produktteilen und unterschiedlichen 
Entsorgungswegen empfehlen wir zusätz-
lich das generische Recycling-Piktogramm 
anzubringen (siehe Website). So werden 
die Konsument*innen darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Art und Weise, wie das 
Produkte entsorgt bzw. rezykliert werden 
muss, folgt.  
 
Weitere Infos dazu finden Sie in unserem 
Leitfaden Produktebeschriftung. 
 
Beispiel: Beschriftung aus Leitfaden  

 

 
Abb. 1: Beispiel Joghurt:  
Oben: Optimale Beschriftung, wenn die Verpa-
ckung aus verschiedenen Teilen besteht und genü-
gend Platz vorhanden ist.  
Unten: Beschriftungsmöglichkeit, wenn die Verpa-
ckung aus verschiedenen Teilen besteht und die 
Platzverhältnisse zur Beschriftung knapp sind. 

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus/entwuerfe/wdc-beuth:din21:351450031
https://swissrecycling.ch/de/aktuell/detail/neue-green-claims-richtlinie-der-eu
https://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
https://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
https://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
https://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
http://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
https://www.swissrecycling.ch/fileadmin/user_upload/bilder/Firmen/Piktogramme_Pakete/Leitfaden_Produktebeschriftung_Piktogramme_01.pdf
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Bei weiteren und individuellen Fragen zur 
Rezyklierbarkeit oder Beschriftung Ihrer 
Verpackung können Sie sich gerne unter 
info@swissrecycling.ch bei uns melden 
und wir erstellen Ihnen eine Offerte für ein 
individuelles Beratungsgespräch.  
 
Weiterführende Links 

• Schweizer Recyclingsysteme: 
www.swissrecycling.ch/de/ueber-
uns/mitglieder 

• Recycling-Piktogramme: 
www.swissrecycling.ch/de/firmen/pi
ktogramme  

• Drehscheibe Kreislaufwirtschaft 
https://swissrecycling.ch/de/firmen/d
rehscheibe-kreislaufwirtschaft  

• Projekt «Sammlung 2025»: 
www.swissrecycling.ch/de/firmen/dr
ehscheibe-kreislaufwirtschaft#c7839 

• Materialien und Ökodesign  
https://swissrecycling.ch/de/firmen/
materialien-und-oekodesign 

• Rezyklierbarkeit von  
Papier- und Karton-Verpackungen: 
www.circular-
economy.swiss/papier-karton/  

• Schweizer D4R-Guidelines für 
Kunststoffflaschen:  
https://swissrecycling.ch/de/firmen/d
rehscheibe-
kreislaufwirt-
schaft/themenplattformen-
design4recycling-plastics#c7370 

• D4R-Guidelines für Kunststoff-
Becher, Schalen, Trays, Blister: 
https://swissrecycling.ch/de/firmen/d
rehscheibe-
kreislaufwirt-
schaft/themenplattformen-
design4recycling-plastics#c7366 

• D4R-Guidelines für Folien: 
https://swissrecycling.ch/de/firmen/d
rehscheibe-
kreislaufwirt-
schaft/themenplattformen-
design4recycling-plastics#c7362 

• Dossier von BAFU zum Thema 
Verpackungen:  
www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/t
hemen/abfall/abfallwegweiser-a-
z/verpackungen.html  

• Situation in Frankreich:  
www.ecologic-
france.com/ecologic/nos-
publications/l-ademe-publie-un-
guide-d-utilisation-du-triman.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@swissrecycling.ch
http://www.swissrecycling.ch/de/ueber-uns/mitglieder
http://www.swissrecycling.ch/de/ueber-uns/mitglieder
http://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
http://www.swissrecycling.ch/de/firmen/piktogramme
https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft
https://swissrecycling.ch/de/firmen/drehscheibe-kreislaufwirtschaft
https://swissrecycling.ch/de/firmen/materialien-und-oekodesign
https://swissrecycling.ch/de/firmen/materialien-und-oekodesign
http://www.circular-economy.swiss/papier-karton/
http://www.circular-economy.swiss/papier-karton/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/verpackungen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/verpackungen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/verpackungen.html
http://www.ecologic-france.com/ecologic/nos-publications/l-ademe-publie-un-guide-d-utilisation-du-triman.html
http://www.ecologic-france.com/ecologic/nos-publications/l-ademe-publie-un-guide-d-utilisation-du-triman.html
http://www.ecologic-france.com/ecologic/nos-publications/l-ademe-publie-un-guide-d-utilisation-du-triman.html
http://www.ecologic-france.com/ecologic/nos-publications/l-ademe-publie-un-guide-d-utilisation-du-triman.html
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Swiss Recycling 
Swiss Recycling steht für hohe Qualität, 
Transparenz und nachhaltige Entwicklung 
auf allen Recycling-Stufen – von der Sepa-
ratsammlung über die Logistik hin zur 
Verwertung und dem Einsatz des Sekun-
därmaterials. Swiss Recycling ist als Kom-
petenzzentrum für Recycling positioniert, 
nimmt selbst keine Wertstoffe entgegen 
und betreibt auch keinen Handel. Die Mit-
glieder verpflichten sich, die in der Swiss 
Recycling Charta definierten Standards 
umzusetzen: Dies sind insbesondere 
Transparenz im Stoff- und Finanzfluss, 
optimierte Rücknahme sowie nachhaltige 
Entwicklung. 
Swiss Recycling sensibilisiert durch Kom-
munikationsarbeit für das Separatsammeln 
und das Recycling. Die Wiederverwertung 
schont Ressourcen, spart Energie,  
reduziert Treibhausgasemissionen und 
schafft Sekundär-Rohstoffe. Entscheiden-

de Grundlage dafür ist die richtige Sepa-
ratsammlung. 
Swiss Recycling unterstützt den Erfah-
rungsaustausch unter den Mitgliedern/ 
Partnern und die Realisierung von  
Synergien. Als eigenständige Non-Profit-
Organisation ist Swiss Recycling kompe-
tente Ansprechpartnerin in allen Fragen 
zum Thema Separatsammlung und  
Recycling. 
 
Swiss Recycling – damit Recycling rund 
läuft.  
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